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Bundesgerichtshof

Herrn Gerd Nobbe (Vors. XI Senat)

Herrenstr. 45 A

76133 Karlsruhe

Rechtsprechung im Zusammenhang mit schädlichem Geschäftsverhalten vieler Banken durch Zusammenarbeit mit Immobilienbetrügern zu Lasten Hunderttausender Bürger mit kleinem und mittlerem Einkommen; 

Verbraucherschutz gegenüber den Banken.

Sehr geehrter Herr Nobbe,

bitte gestatten Sie mir, eine Ergänzung zu meinem Schreiben vom 12.12.2000 nachzureichen.

Mit dem gleichen Sachverhalt, wie in meinem Schreiben an Sie, habe ich mich um Hilfe an den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Ullrich Galle, gewandt. Dieser hat wohlmeinend mein Anliegen an die Beschwerdestelle des Bundesverbandes Deutscher Banken in Berlin weitergeleitet.

Die Antwort, die ich von dort erhielt, machte mir deutlich, dass es diesem Verband ausschließlich darum geht, mit Hilfe der sogenannten „Trennungstheorie“ die Integrität der Banken im Zusammenhang mit dem manifesten systematischen Massenbetrug mit Immobilien herauszustellen. Verbraucherschutz ist bei den Banken offensichtlich kein Thema.

Schockierend ist dabei, dass zu meiner Belehrung der Zeitschriftenartikel eines Bank-Juristen (Helmut Bruchner, Banksyndikus, München) beigfügt wurde, dessen Analyse der Rolle der Banken als „unschuldige Nur – Darlehensgeber ohne Aufklärungsverpflichtung“ dazu geeignet ist, den Massenbetrug mit Immobiliengeschäften aus der Sicht der Banken zu rechtfertigen und geradezu zur eifrigen Fortsetzung im Schutz der juristischen Grauzone zu ermuntern. 

Dass er sich dabei auf die aktuelle Rechtsprechung - besonders auch des Bundesgerichtshofes - beruft, muss jeden Menschen mit normalem Rechtsempfinden mit Zweifeln an unserem Rechtswesen erfüllen. Wenn dann noch gleichsam argumentiert wird, dass das Haustürwiderrufgesetz für Kreditgeschäfte nicht gelten darf, weil dadurch für die Banken unangenehme Situationen entstehen könnten, so wird deutlich, welche Rolle für gewisse Banker die Rechte der Kunden spielen.

Ich frage Sie ernsthaft: Soll die offenkundige Beteiligung von Banken und Bausparkassen am Massenbetrug mit Immobilien zu Lasten Hunderttausender betrogener Bürgerinnen und Bürger durch Ihre Rechtsprechung für Rechtens erklärt werden?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hans –Jürgen Höger
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